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Amtlicher Teil

Sie Srganisation des Sjlfswerks
Buggingen

Durch die Initiative des Herrn Reichsstatt¬
halters in Baden ist nach der Katastrophe im
Kalibergwerk Buggingen am 7. Mai d . I . so¬
fort eine Sammlung zugunsten der Hinterblie¬
benen der so tragisch ums Leben gekommenen
86 Bergleute eingeleitet worden . Die allge¬
meine Opferbcrcitschaft , die sich alsbald im
In - und Ausland betätigte , hat in wenigen
Wochen ein Sammelergebnis erbracht , das eine
ausreichende Fürsorge für die Hinterbliebenen
im Sinne der Spende ermöglicht . Das endgül -
rige Ergebnis kann erst festgestellt werden ,
wenn alle gezeichneten Betrüge eingegangen
sind . Da die Sammlung jetzt abgeschlossen wer -
bou soll , wird gebeten , die noch nicht abgelie -
fertcn Spenden alsbald auf das Konto des
Hilfswerks Buggingen Nr . 1860 bei der öffent¬
lichen Sparkasse in Freiburg i . Br . oder auf
das Postscheckkonto Nr . 1260 beim Postscheck¬
amt Karlsruhe einzuzahlen .

Die Betreuung der Hinterbliebenen lag zu¬
nächst in den Händen der NS - Volkswohlfahrt
unter Leitung von Dr . Müllcr - Guiscard in
Freiburg i. Br . Ihrer hingebungsvollen Tä¬
tigkeit ist es gelungen , alsbald nach dem Un¬
glücksfall die sofortige Linderung der größten
Not der betroffenen Familien durch Zuwen¬
dung von Geld - und Sachleistungen aus
Spendemitteln herbeizuführen . Die Durchfüh¬
rung der nunmehr einsetzenden, auf lange
Sicht eingestellten Fürsorge für die Hinterblie¬
benen , die auch die Existenzsicherung und Exi¬
stenzgründung umfassen soll , ist Aufgabe des
Berwaltungsrats der Spende , dessen Vorsitzen¬
der der badische Ministerpräsident ist . Zur
Durchführung der laufenden Geschäfte hat der
Verwaltungsrat einen Arbeitsausschuß bestellt,in dem ebenfalls der badische Ministerpräsi -
dent den Vorsitz führt und dein auch der Ge¬
schäftsführer des Hilfswerks , Dr . Müller -
Guiscard in Freiburg i . Br . angehört . Die
von Herrn Tr . Müller - Guiscard geleitete Ge¬
schäftsstelle befindet sich in Freiburg i . Br .,
Kaiserstr . 27, Zimmer 54 ; dorthin sind alle
Schriftstücke zu richten.

Stach den vom Verwaltungsrat erlassenen
Satzungen soll die Kassen- und Rechnungsfüh¬
rung der dauernden Ueberwachung durch den
badischen Rechnungshof unterliegen .

Kein Bargeld zu Sause ausbewahren !
Das Landeskriminalpolizeiamt muß bei der

Bearbeitung der Dicbstahlsanzeigen aus dem
Landgebiet immer wieder die bedauerliche Fest¬
stellung machen, daß öeu Langfingern oft grö¬
ßere Bargeldbeträge in die Hände fallen , weil
das Geld in den Häusern verwahrt und in
Schränken , Bette » , unter Kleidern usw . „ver¬
steckt " wird . Die Berufseinbrecher kennen diese
Verstecke und wissen fast stets das Geld zu fin¬
den.

Die Bevölkerung muß daher wiederholt und
nachdrücklichst davor gewarnt werden , Bargeld
in größere » Beträgen zu Hanse aufzuheben .
Der richtige , jedermann zugängliche Verwah¬
rungsplatz ist die öffentliche Kaffe, Sparkasse
und dergl . Wer aber fein sauer verdientes Geld
zu Hause im Strumpf aufbewahrt , muß damit
rechnen , daß er Schaben erleidet . Außerdem
schädigt er das Bolksganze , weil er sein Geld
dem allgemeinen Geldverkehr entzieht .

Schwindelhaftes Angebot von Koro«
skopen

Ein angeblicher „Professor R v x r o y Stu¬
dios " in Den Haag (Holland ) versendet an Per¬
sonen , die sich auf seine Anzeigen in deutschen
Zeitungen melden , Briefe mit Prospekten und
Bestellungsformularen für ein von ihm in
Aussicht gestelltes Horoskop zum Preise von
80.— RM . Bei dem angeblichen Professor Rox -
roy handelt es sich um den InderSheriasje -Ma -
neck, der seit einiger Zeit in Holland seinen
angeblichen astrologischen Beruf auSübt .

Die Briefempfänger werden von Sheriafje -
Maneck aufgefordert , das Bestellformular
eigenhändig auszufüllen und den Betrag mit
Postanweisung , Scheck ober Banknoten in ein¬
geschriebenem Brief an ihn zu senden . Diese
Art der Gelbversenbung verstößt gegen die De¬

visenbestimmungen . Wer dem Inder auf diese
Weise Geld für ein Horoskop zuschickt, macht
sich strafbar . Außerdem werden hierdurch der
deutschen Wirtschaft erhebliche Gelder entzogen .

Verbotene Frauengruppe
Die in Wiesloch im Monat Mai gegründete

Ortsgruppe ö -s Frauenvercins für Deutsche
über See wurde aufgelöst , da es sich um eine
Wiederholung des Bundes Königin Luise
unter anderem Namen handelt .

Srurkfchrifteiiver-ote
Auf Grund der Verordnung des Reichspräsi¬

denten zum Schutz von Volk und Staat vom
28. Februar 1933 wird die Verbreitung der
nachstehend genannten ausländischen Druck¬
schrift im Inland bis 15 . September
1934 verboten : „Neues Preßburger Tag¬
blatt ", Tschechoslowakei, Preßburg .

Die Verbreitung der nachstehend genannten
ausländischen Druckschrift im Inland

Bis 26. September 1834 verboten wird :
„Luzerncr Tagblatt , Schweiz, Luzern .

Bis 36 . September 1934 verboten wird :
„Nienwe Tyd "

, Holland , Amsterdam .
Bis 31 . Oktober 1934 verboten wird :

„Züricher Post "
, Schweiz , Zürich .

„Abwehr "
, Tschechoslowakei, Warnsdorf .

„Die Ostschwciz", Schweiz , St . Gallen .
„Cringoire "

, Frankreich , Paris .
„Luxemburger Wort "

, Luxemburg , Luxem¬
burg .

Bis 36 . November 1984 verboten wirb :
„Bohemia "

, Tschechoslowakei, Prag .
Bis auf weiteres verboten wird :

„Davar " (Zeitung in hebräischer Sprache ) ,
Palästina , Tel Aviv .

„L '
Echo de Paris ", Frankreich , Pari ».

„Kaiser Karl " (Broschüre ) , Schweiz , Freiburg .
„St . Ambrosius und die deutschen Bischöfe"

(Broschüre ) , Schweiz , Luzern .
„Brains Behind Barbed Wire !" (Broschüre ) ,

Schweiz, Basel .
„La Revolution allemanbe ", Frankreich , Paris
„Le triomphe du GermaniSme " (Buch) ,

Frankreich , Paris .
„World " (Monatsschrift ) , England , London .

Amtliche Bekanntmachungen

Ministerium deS Innern — Rechnnngsamt
Ernannt :

RcgirrungSrat Dr . Wilhelm Complcr in Mannheim zum
Landrat in Meinheim ; die VeiwaltungSinIpektoren Lud¬
wig Späth dei der Bad . GebäudeversicherungSanstalt
und Franz Jung bei der LandcSversichcrungSanftalt
Bade » zu RechnungSräten ; Polizeisckretär Franz Fisch-
lein in Pforzheim zum Polizeikommissär ; di« Kriminal -
aiststcntcn Albert Gramer in Mannheim . Gustav Psass
in Villingen und Karl Günther in Heidelberg zu Kri¬
minalsekretären ; die Gendarmcriehauvtwachtmeister Ja¬
kob Bogel in Edingen und Wilhelm Rieger in Steinen
zu Gendarmerirobcrwachtmeistern .

versetzt :
Revisionsinspektor Wilhelm Werner beim Bezirksamt

Ueberlingcn zu jenem in Lörrach.
Zuruhegesetzt aus Ansuchen :

Gendarmerieoberwachtmeister Stefan Mayer in W« in-
garten .

Zuruhegesetzt :
» riminalpolizeirat Otto Leibte bei der Polizei - und

Grndarmerieschule Karlsruhe ; Polizetkommissär Ferdi -
»and Stckingcr in Mannheim ; Gendarmerieoberwacht -
meisler Ernst « ötterer in Hohentengen ; Polizciwacht -
meister Karl Bach in Mannheim ; Oberwerksllhrer Otto
Lüber bei der Heil - und Pslegeanstalt Smmendingen .

Zuckerung des WeinS «nd Herstellung
von Haustrunk.

Nach § 3 deS WetngesetzeS tft «S gestattet , dem aus
Inländilchen Trauben gewonnenen Traubenmost oder

Litauischer Mil-ersturm im Memelgeblet
Eine außergewöhnliche Voltzeiverordnung -es wi-errechtlich eingesetzten

Direktoriums
* Tilsit , 11 . Sept . Das widerrechtlich einge¬

setzte litauische Direktorium des Memelgebiets
hat eine Polizeiverordnung erlassen , die eine
neue Unterdrückung der deutschen
Sprache und gleichzeitig eine schwere Bela¬
stung der memelländischen Geschäftswelt dar¬
stellt. Nach dieser Polizeivcrordnung wird an¬
geordnet , daß sowohl in Memel , als auch in
den Landkreisen die Schilder , Firmenschilder
und Bekanntmachungen in erster Linie einen
einwandfreien Text in der litauischen Staats¬
sprache tragen müssen. Dieser Text ist für die
Hälfte des für die Bekanntmachung bestimm¬
ten Raumes sowie die entsprechenden Buch¬
staben einzurüumen . Die Verordnung muß bis
zum 15 . Oktober durchgeführt sein. Das bedeu¬
tet , daß bis zu diesem Zeitpunkt sämtliche
dcntsch - memelländischen Geschäftsleute und son¬
stige Unternehmen ihre Schilder erneuern sol¬
len und es reindeutfchsprachigeSchil -
der und Bekanntmachungen in Zu¬

kunft nicht mehr geben soll . Zuwider¬
handlungen werden mit Geld - und Haftstrafen
bedroht , sofern nicht auf Grund von Bestim¬
mungen anderer Gesetze schwerere Strafen
verwirkt sind .

Durch diese Verordnung ist erneut die Be¬
stimmung des Memel -StatutS , wonach die
deutsche und die litauische Sprache gleichberech¬
tigt sind, gröblichst verletzt worden .

Seilbahn aus den Watzmann
— Berchtesgaden , 11 . Sept . (Eigene Mel¬

dung .) Seit längerer Zeit schon bestand der
Plan , zur Förderung des Fremdenverkehrs
eine Drahtseilbahn auf dem Watzmann zu er¬
richten . Der Vcrkehrsrat des Berchtesgadener
Landes hat nun jetzt den Beschluß gefaßt , die¬
sem Plan grundsätzlich zuzustimmen und seine
baldige Durchführung weitgehend zu fördern .

Reue Gtrelkunruhen ln Amerika
Die Lage tm Textllarbeiterftrelk etwas gespannter

* Renyork, 11 . Sept . Die Lage im amerika¬
nischen Textilarbeiterstreik ist am Dienstag
etwas gespannter . Es kam erneut zu
zahlreichen Unruhen . In Ncu - England ereig¬
neten sich am Montagabend verschiedene
Zusammen stütze zwischen Streikenden ,
Polizei und Arbeitswilligen , bei denen zahl¬
reiche Personen verletzt wurden . Wegen Ge¬
rüchten von bevorstehenden Unruhen werden
in Rhodes (Island ) , Connecticut und Maine
die Nationalgarden mobilisiert . In Lancaster
(Pennsylvanien ) stürmte eine etwa 1900köpfige
Menge eine Seidenfabrik . Außerdem wurden
zahlreiche Kraftwagen umgeworfen . Zahlreiche
Arbeitswillige wurden mit Steinwürfen be¬
dacht und verletzt . In Kannapoles in Nord -
karolina versuchte eine fliegende Streikkolonne

in Stärke von etwa 1300 Mann auf 100 Kraft¬
wagen eine dort noch arbeitende große Hand¬
tuchfabrik zu schließen. Die Streikenden gaben
ihre Angriffsabsicht aber vorläufig auf , da die
Fabrik von starken Polizeikräften und 300
Mann Nationalgarde besetzt wird .

Während der Schlichtungsausschuß in einer
Konferenz mit den Arbeitgebern und Streiken¬
den sich bemühte , eine Einigung herbeizusüh -
rcn , gab die Streikleitung bekannt , sie werde in
den strittigen Fragen dem Schlichtungsausschuß
ein Angebot unterbreiten , wenn während der
Verhandlung die Textilfabriken geschlossen
würden . Die Angebote würden aber wieder zu¬
rückgezogen werden , wenn der Forderung bis
Dienstag abend 18 Uhr von den Fabriken nicht
stattgegeben würde .

Wein , bei Herstellung von Rotwein auch ber vollen
Traubcnmatsch « Zucker , auch in reinem Waster aelöst,
zuzusctze» , um einem natürlichen Mangel an Lucker
oder Alkohol oder einem natürlichen Uebermaß an
Säure insoweit abznhelsc » , als « r der Beschasfenheit
deS aus Trauben gleicher Art nnd Herkunft in guten
Jahrgängen ohne Zusatz gewonnenen Erzeugnisses ent-
ivricht . Dieser Zusatz dars jedoch in keinem Fall « mehr
alz rin Viertel der gesamten Flüssigkeit betragen .

Die Zuckerung dars nur in der Zeit vom Beginn der
Traubenlese bis zum 31 . Januar der aus die Ernt «
folgenden JahrcS vorgenommen werden ; sie dars tn
der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31 . Januar bet unge -
znclcrten Weinen früherer Jahrgänge nachgcholt
werden .

Die Absicht, Traubenmaische , Traubenmost » der Wein
zu zuckrrn , ist dem Bürgermeisteramt anzuzetgen .

Wenn eine Zuckerung üotwcndig ist , sollt« sie nicht
nach eigenem Sutdlinkeu vorgenommen werden . ES
empsichll sich vielmehr , sachverständigen Rat « inzuholen ,
schon um sich vor einer Bcstrasung wegen Ueberlretung
deS § 3 des Weingesetzes zu schützen . In solchen Fäl -
len ist zur Untersuchung durch dar Bad . Weinbau -
inftitut in Frciburg t. Br . , BiSmarckstraßc 21 , « in«
halb« Flasche deS srischgckeltcrten Mostes ciuzusendcn
unter Angabe der Traubcnsorte , Lage und Gemarkung .
Um eine vorzeitige Gärung zu verhindern , setzt man
der Probe 10— 12 Tropsen Formalin , dar in jeder Apo .
thck« oder Drogerie zu haben ist zu. Ist der Most be¬
reits in Gärung geraten , so läßt man etwa Liter
Most an einem warmen Orte 2— 3 Tage vergären , ent¬
fernt die Kohlensäure durch Schütteln und schickt die gut
verschlosicuc »nd mit Bindsaden oder Draht gesichert«
Flasche zu Untersuchung ein . Formalin oder Sensöl
dars einer bereits in Gärung bcsindlichen Prob « nicht
zugesetzt werden . Der Zusatz gröberer Mengen Kalium -
pyrosulsil macht jede Probe für di « Untersuchung un.
brauchbar.

Die vom Bad . Wcinbauinstitut erhobenen Unter »
suchungSgebtihren betragen für alle Einsender :

%— X )l für die Untersuchung einer frischen Mostprob « ,
i .— XX für die Untersuchung einer bereits in Gärung

besindlichrn Mostprob « oder einer WeincS .
Bei der Herstellung von HauStrunk finden di « Vor¬

schriften deS WetngesetzeS über die Zuckerung keine An¬
wendung . Nach dem neuen Weingesctz dars HauStrunk
nur auS Tranbcumaischc , Traubenmost oder frischen
Weintrestern und nur in der Zeit vom Beginn der
Traubenlese bis zum 31 . Dezember d . I . bereitet wer¬
de » . Die Herstellung von Hcscwetn , die nach dem frühe¬
ren Weingesetz zulässig war , ist verboten .

Wer Wein , Traubenmost oder Traubenmaische ge¬
werbsmäßig in Verkehr bringt , ist verpflichtet , dem
Bürgermeisteramt die Herstellung von HauStrunk unter
Angabe der herzustelleuden Menge und der zur Ver¬
arbeitung bestimmten Stofs « anzuzeigen .

HauStrunk darf nur im eigenen HauShalt deS Her¬
stellers verwendet oder ohne besonderes Entgelt an di «
in seinem Betrieb « beschäftigten Personen zum eigenen
Verbrauch abgegeben werden . Jeder Faß HauStrunk
muß deutlich gekennzeichnet lein .

Karlsruhe den 10 . September 1934.
Rad . Finanz » nnd Wirtschaftsministerinm

— Abtlg. für Landwirtschaft «nd Domäne » —.

Ans dem Bereiche des Ministeriums des KultnS,
deS Unterrichts «nd der Justiz

— Abteilung Kultus und Unterricht —
verliehen :

Dem Privatdozentcn Dr . Erich Schneider an der Uni¬
versität Freiburg die 2lmirbezeichnung außerordentlicher
Proseflor .

Ernannt :

Schulrat Adols Widmann beim KreiSschulamt Lörrach
zum KreiSschulrat daselbst. Schulrat Albert Geisel beim
KreiSschulamt Heidelbeig zum KreiSschulrat in Karls¬
ruhe . Rektor Hermann Reisig und Rektor Wilhelm
Weinzapf in Heidelberg zum Schulrat beim KreiSschul«
amt Karlsruhe .

versetzt in gleicher Eigenschaft :

Studicurat Karl Giunz an der Gewerbeschule in Ett¬
lingen an die Gewerbeschule in Durlach .

Aus Ansuchen — unter Anerkennung de » nationalen
Opscrsinns — in den Ruhestand versetzt:

HandarbeitShauvtlehrerin Eva Hartmann in Mann¬
heim .

Auf Grund des LandezkirchcnstcucrgelctzcS vom 30.
Juni ISA hat die Katholische Kirchcnstenervertretung
in ihrer Tagung vom 20. Juni 1934 belchlossen zur
Bestreitung der allgemeinen kirchlichen Bedürsniss « im
badischen Teil der Erzdiözese Freiburg für dar Rech¬
nungsjahr 1934 an allgemeiner Kirchensteuer ein«,, Zu¬
schlag von 16 v . H . der maßgebenden Urstcuern und
daneben auf Grund des Gesetzes vom 18. März 1933
<GVBl . S . 71 ) im Kirchensteuerjahr 1934 ein Kirchgeld tn
folgender Stasselung zu erheben :

1 . Die Nurkirchgeldpslichtigen zahlen jährlich 3 .— XH,
2 . dir Kirchensteuerpslichtigen zahlen

a ) bei einer Einkommensteuer (Urstcuer)
bis ZU 150 XX jährlich 3 .— XX ,

b) bei einer Einkommensteuer (Urstcuer)
bis zu Nisi Rst jährlich 4 .— XX ,

c ) bei einer Einkommensteuer (Urstcuer)
über 69». Mt jährlich S.— XX .

Dieser Beschluß ist durch StaalSministcrialentschlte «
bung vom 18. Juli 1934 Nr . 8189 staatlich genehmigt
worden .

Karlsruhe , den 31 . August 1934.
Der Minister des Kultus , des Unterrichts und

der Justiz
— Abteilung Kultns und Unterricht —

Pressegcsetzlich verantwortlich : F . Morallcr , KarlSruh «.
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